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Tourismuskonzept

Annweiler. Die Fortschreibung
des Tourismuskonzeptes legt die
Grundlage für eine nachhaltige
und zukunftsorientierte Entwick-
lung des Tourismus in der Region.

Die attraktive Landschaft im
Biosphärenreservat Pfälzerwald-
Nordvogesen, vielfältige Wander-
und Radmöglichkeiten, authenti-
sche Gastronomie, sowie die Ver-
bindung von Geschichte, Natur
und Wein sind die Stärken der
touristischen Vermarktung. Zen-
trales Aushängeschild ist die
Reichsburg Trifels, die viele Gäste
in die Region lockt. Regionale
Themen wie die Esskastanien
oder die charakteristischen
Buntsandsteinfelsen ergänzen
das touristische Angebot im Tri-
felsland.

Das vorliegende Tourismus-
konzept, das vom Verein Südliche
Weinstraße Annweiler am Trifels
erarbeitet wurde, definiert zen-
trale Themen und Zielgruppen,
die künftig als Leitlinie für alle Ak-
teure im Tourismus dienen. Wich-

tige Zukunftsthemen sind Nach-
haltigkeit, Barrierefreiheit, Digi-
talisierung und Kommunikation.
Nur im engen Schulterschluss
von Politik, touristischen Akteu-
ren und der Bevölkerung lässt
sich die touristische Entwicklung
nachhaltig und erfolgreich ge-
stalten. Darüber hinaus enthält
das Konzept konkrete Maßnah-
men, die kurz-, mittel- und lang-
fristig umgesetzt werden sollen,
um die Wettbewerbsfähigkeit der
Urlaubsregion Trifelsland dauer-
haft zu sichern.

„Mit dem Tourismuskonzept
2035 schaffen wir die Basis für
eine gemeinsame, zukunftsge-
richtete Entwicklung unserer Re-
gion. Das Trifelsland hat enormes
Potenzial, durch unsere Natur,
unsere Menschen und unsere
Geschichte.

Entscheidend wird sein, dass
wir als Kommunen, Betriebe und
Vereine an einem Strang ziehen,
um dieses Potenzial sichtbar zu
machen und verantwortungsvoll

Leitlinien für eine erfolgreiche Weiterentwicklung
weiterzuentwickeln“, betont Bür-
germeister Christian Burkhart,
Vorsitzender des Tourismusver-
eins Südliche Weinstraße Ann-
weiler am Trifels.
Die Region verfügt nun über eine
solide strategische Grundlage,
um sich im regionalen und über-
regionalen Wettbewerb selbstbe-
wusst zu positionieren. Im Mittel-
punkt stehen eine klare Profilie-
rung im touristischen Gesamtbild
der Pfalz, die konsequente Aus-
richtung auf Qualität, Service und
Erlebnis sowie der Ausbau einer
modernen, attraktiven Infra-
struktur.

Gelingt es, diese Maßnahmen
konsequent umzusetzen, kann
sich das Trifelsland mit seiner
einzigartigen Kombination aus
Natur, Kultur und pfälzischer
Gastfreundschaft zu einem star-
ken Partner im pfälzischen Tou-
rismus entwickeln. Das Konzept
ist auf www.trifelsland.de veröf-
fentlicht und steht dort zum
Download bereit. |red

Willkommen im Trifelsland

Annweiler. Die Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels
führt eine Willkommenstasche
ein, die speziell für ihre Neubür-
gerinnen und Neubürger vorge-
sehen ist. Diese enthält nützliche
Unterlagen mit Wissenswertem
zur Verbandsgemeinde und Hin-
weisen zu Veranstaltungen und
Freizeitmöglichkeiten sowie wei-
tere Materialien, die zur Entde-
ckung der Region einladen.

Die Idee dazu hatte Bürger-
meister Christian Burkhart. „Als
Bürgermeister ist es mir ein wich-
tiges Anliegen, dass sich die Neu-
ankömmlinge in unserer Ver-
bandsgemeinde schnell und pro-
blemlos zurechtfinden sowie gut
integriert und möglichst bald zu-
hause fühlen“, sagt er.

Die Willkommenstasche ist ab
sofort im VG-Rathaus erhältlich
und wird bei der Anmeldung des

VG führt Informationstasche für Neubürger ein

Wohnsitzes pro neuzugezoge-
nem Haushalt ausgegeben. |vgv

Authentisches Souvenir

Annweiler. Ein Stück Pfälzer Le-
bensfreude zum Mitnehmen: Ab
sofort sind im Büro für Tourismus
Annweiler neue 0,5 Liter Dub-
begläser mit dem Trifelsland-Lo-
go erhältlich.

Zum Preis von 4,50 Euro kön-
nen sich Besucherinnen und Be-
sucher ein authentisches Souve-
nir sichern, das Tradition, Regio-
nalstolz und regionale Herstel-
lung auf eine charmante Weise
verbindet.
Das klassische Dubbeglas – ein
Symbol der Pfälzer Geselligkeit –
wird im Trifelsland zum besonde-
ren Sammlerstück. Ob beim ge-
mütlichen Schorle-Abend oder
als Geschenkidee für Pfalzliebha-
ber: Das Glas bringt ein Stück
Heimat auf den Tisch.
Neben dem Verkauf vor Ort kön-
nen die neuen Dubbegläser auch

Dubbegläser aus dem Trifelsland

bequem online über den Shop
der südlichen Weinstraße unter
www.suew-shop.de bestellt wer-
den – ideal für alle, die sich ein
Stück Pfalz nach Hause holen
möchten. |red

Wilde Wochen

Trifelsland. Im November und
Dezember heißt es im Trifelsland
wie auch in der ganzen Südpfalz:
„Wilde Wochen“!

Auf der Speisekarte teilneh-
mender Betriebe stehen beson-
dere Gerichte aus heimischem
Wild, das direkt aus den Wäldern
der Region stammt - frisch, nach-
haltig und mit viel Liebe zuberei-
tet. Ob zarter Rehrücken, Filet
vom Hirschkalb oder Spare Ribs
vom Wildschwein - hier schmeckt
man die Natur pur. Die Tiere le-
ben in Freiheit, bewegen sich viel
und ernähren sich natürlich, was
für ein intensives Geschmackser-
lebnis sorgt. Die teilnehmenden
Restaurants beziehen ihr Fleisch
direkt aus der Jagd vor Ort - ganz
ohne lange Wege. So entsteht
ehrlicher Genuss im Einklang mit
Natur und Jahreszeit.

Alle teilnehmenden Betriebe
sind in der Wildwochen-Broschü-
re im Büro für Tourismus und on-
line unter www.soschmecktdie-
suedpfalz.de/wildewochen zu
finden. |red

Natürlich - Regional - Genussvoll

Weitere Informationen

Büro für Tourismus
Am Meßplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels
Telefonisch unter 06346-2200
www.trifelsland.de
E-Mail: info@trifelsland.de

147. Jahrgang -
47. Woche -
21. November 2025

Die Willkommenstasche enthält informative Materialien für
die Neubürgerinnen und Neubürger der VG FOTO: VGV

Der Trifelsland-Schoppen
FOTO: VEREIN SÜW ANNWEILER E.V.

Ein Winterspaziergang macht
Appetit auf Wild.

FOTO: THORSTEN GÜNTHERT

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 21.11.2025 um 11:40 erzeugt



ann_hp02_amtsb.01

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

Amtsblatt des Landkreises
Südliche Weinstraße Nr. 73 vom
13.11.2025
Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G
der Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche
Weinstraße in der Wahlperiode 2024/2029
am 18.11.2025

- Bekanntmachung vom 13.11.2025 -

Am Dienstag, 18.11.2025, 9 Uhr, findet die Sitzung des Kreis-
ausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße in der
Wahlperiode 2024/2029 im Sitzungssaal 201 (1. OG) der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, in
Landau statt.

Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Nicht-öffentliche Sitzung
1. Personalangelegenheiten
2. Mietangelegenheiten
3. Informationen

Öffentliche Sitzung
1. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-

nung (LKO)
1.1. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-

nung (LKO);
hier: Spende der Paul-und-Yvonne-Gillet-Stiftung

1.2. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-
nung (LKO);
hier: Spende der Paul-und-Yvonne-Gillet-Stiftung

1.3. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-
nung (LKO);
hier: Spende der Paul-und-Yvonne-Gillet-Stiftung

2. Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen

2.1. Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen; hier: überplanmäßige Auszahlungen
im Bereich Vollzug Rettungsdienstgesetz Kostenstelle
5254300, Kostenträger 127020

3. Sanierungsplanung für das Kreishaus
4. Beratung und Empfehlung der Beschlussfassung über

den Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises Südli-
che Weinstraße für das Haushaltsjahr 2026

5. Informationen

Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße Nr. 72 vom
11.11.2025
Öffentliche Bekanntmachung
Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße vom 11.11.2025 zum Schutz gegen
die hochpathogene Aviäre
Influenza (HPAI, Geflügelpest)

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung der Kreisverwal-

tung Südliche Weinstraße
vom 11.11.2025

zum Schutz gegen die hochpathogene Aviäre Influenza
(HPAI, Geflügelpest)

- Bekanntmachung vom 11.11.2025 -
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße vom 11.11.2025zum Schutz gegen
die hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI, Geflügelpest)

Zur Vermeidung der Einschleppung des hochpathogenen
Aviären Influenzavirus (HPAI, Geflügelpest) in Hausgeflügel-
bestände, erlässt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
als örtlich und sachlich zuständige Behörde für den Landkreis

Südliche Weinstraße und die Stadt Landau aufgrund
• Art. 70 i.V.m. Art. 55 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2016 zu
Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechts-
akte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“)
• §§ 4, 6, 24, 38 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) vom
21.11.2018 (BGBI. i S. 1938)
• § 1 Landesgesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgeset-
zes (AGTierGesG) 29. 07.2024
• §§ 13 und 65 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügel-
pest (GeflPestSchV) vom 15.10.2018 (BGBl. I S. 1665, 2664)
• §§ 4 und 26 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) vom
26.05.2020 (BGBl. I S.1170)
• § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Rhein-
land-Pfalz (LVwVfG) vom 23.12.1976 (GVBl. S. 308)
• §§ 36, 41 und 43 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom
23.01.2003 (BGBl. I S. 102)
• § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom
19.03.1991 (BGBl. I S. 686)

in der jeweils aktuellsten Fassung, folgend

tierseuchenrechtliche Anordnung:

I. Hauptverfügung
1. Im gesamten Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße
und der Stadt Landau wird die Aufstallung von Geflügel im Sin-
ne des Artikels 4 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2016/429 so-
wie anderen gehaltenen Vögeln empfänglicher Arten (u.a.
Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvö-
gel, Wachteln, Enten, Gänse und Tauben) ab sofort angeord-
net.
Die Verpflichtung zur Aufstallung gilt zunächst bis zum
30.11.2025.
Geflügel darf ausschließlich in geschlossenen Ställen oder
unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach
oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit
einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Sei-
tenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung/Voliere),
gehalten werden.

2. Die Durchführung von Geflügelbörsen und Märkte sowie
Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel zum Kauf
oder zur Schau gestellt wird bis auf weiteres im gesamten Ge-
biet des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Lan-
dau untersagt.

3. Alle Geflügelhalter im Landkreis Südliche Weinstraße und
der Stadt Landau, die Ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen
Geflügels bislang nicht nachgekommen sind, haben die Geflü-
gelhaltung unverzüglich beim Veterinäramt der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße anzuzeigen.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer I. Nr. 1 und 2 getroffe-
nen Maßnahmen dieser Tierseuchenverfügung wird hiermit
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung im öf-
fentlichen Interesse angeordnet. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen diese Anordnungspunkte haben keine auf-
schiebende Wirkung.

III. Widerrufsvorbehalt
Diese Tierseuchenverfügung kann jederzeit –auch kurzfristig-
insbesondere aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung und
der aktuellen Seuchenlage, auch im Einzelfall, gemäß § 36
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) widerrufen
werden.

IV. Bekanntgabe
Diese Tierseuchenverfügung gilt gemäß §§ 41 Abs. 4 Satz 4,
43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) an dem auf
die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt
gegeben.

Begründung
Zu I.1.
Die Aviäre Influenza (von lat. Avis, Vogel), umgangssprachlich

auch Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, ist eine durch
Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen
Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. Diese Viren treten in
zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und verschiede-
nen Subtypen (H1-16 in Kombination mit N1-9) auf. Geringpa-
thogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7
verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und
Gänsen kaum oder nur milde Krankheitssymptome.
Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathoge-
nen Form (hochpathogene aviäre Influenzaviren, HPAIV) mu-
tieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. Geflügel-
pest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit
schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Hühnern und
Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere
erkranken und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals
weniger schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht im-
mer zum Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich überse-
hen werden. Das führt zu hohen Leiden und Schäden bei die-
sen Tieren. Die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls ent-
sprechend hoch. Kranke Tiere scheiden den Erreger massen-
haft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich
andere Tiere durch Einatmen oder Aufpicken von virushalti-
gem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt
werden, können virushaltig sein.
Infektionsquelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest
verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere
der Kot sein.
Das FLI (Friedrich-Löffler-Institut) hat in Deutschland das Risi-
ko einer Ausbreitung bei Wildvögeln sowie das Risiko der Ver-
schleppung des H5N1-Virus in deutsche Geflügelhaltungen
und in zoologische Einrichtungen durch direkte und indirekte
Kontakte zu Wildvögeln als hoch eingestuft. Gegenwärtig be-
obachtet das FLI erneut eine Zunahme von HPAIV H5N1 Infek-
tionen bei verschiedenen Wildvogelspezies und auch die An-
zahl von HPAIV-Ausbrüchen in Geflügelhaltungen ist in den
letzten beiden Wochen sprunghaft gestiegen (Risikoeinschät-
zung vom 20.10.2025). Im In- und Ausland werden täglich
eine Vielzahl von Ausbrüchen bei Wildvögeln und auch bei ge-
haltenen Vögeln festgestellt.
Von den zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz wurden die
zur Rede stehenden aktuellen Ausbrüche der hochpathoge-
nen Aviären Influenza (Geflügelpest) in den letzten Tagen amt-
lich festgestellt.
Dabei wurden auch mehrere tot aufgefundene Wildvögel in
unmittelbarer Nähe zur Gebietsgrenze des Landkreises Südli-
che Weinstraße gemeldet. Es handelt sich überwiegend um
Kraniche, die jahreszeitlich bedingt in großer Anzahl das
Kreisgebiet überfliegen und die nachweislich sowohl im restli-
chen
Bundesgebiet als auch im angrenzenden Ausland bereits zu
tausenden an der Geflügelpest verendet sind. Im Landkreis
Südliche Weinstraße wurde zudem ein Ausbruch in einem pri-
vaten Geflügelbestand verzeichnet. Die Virusübertragung
fand vermutlich durch Wildvögel statt.
Das Ende der Zugvogelaktivität lässt sich noch schwer ab-
schätzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Überflug
von potentiell infizierten Zugvögeln noch mehrere Wochen an-
dauern wird. Auf Grundlage der vorgenannten Informationen
muss mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden.
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpa-
thogene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht in der VO (EU) Nr.
2016/429 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um
eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art.
5 Abs. 1 iv) i.V.m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) Nr. 2016/429 i.V.m.
Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i.V.m. dem Anhang der VO (EU) Nr.
2018/1882. Somit gelten die vorgegebenen Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen.
Gemäß Art. 70 Abs.1 und 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. d) der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/429 ergreift die zuständige Behörde
bei Verdacht des Auftretens von u.a. hochpathogener Aviäre
Influenza bei Wildvögeln die erforderlichen seuchenpräventi-
ons- und bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des
Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern.
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art.55
Abs.1 lit. d) der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 die Isolierung
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von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen
Arten anzuordnen, wenn dadurch der Kontakt zwischen Wild-
vögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit eine
Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird. Als ein-
zig wirksame Isolierungsmaßnahme im Sinne des Art. 55
Abs.1 lit. d) der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 ist die Anord-
nung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel ge-
mäß § 13 Abs. 1 S. 1 der Geflügelpestverordnung anzusehen.
Die Aufstallung wird unter Berücksichtigung der Risikobewer-
tung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpestverordnung
erlassen. Hierfür werden folgende Gründe angeführt:
Örtliche Gegebenheiten:
Der verzeichnete Ausbruch im Gebiet des Landkreises Südli-
che Weinstraße und die Nähe zu den Nachbarkreisen mit dem
Rhein und seinen zahlreichen Feuchtgebieten, Wasserflächen
und Überschwemmungsgebieten, die einen bevorzugten
Rast- und Aufenthaltsort für Wildvögel darstellen und das Ri-
siko eines Eintrags des Geflügelpestvirus erhöhen, sind für
die getroffene Entscheidung zur Aufstallpflicht ausdrücklich
zu berücksichtigen.
Wildvogelzug / jahreszeitliche Situation:
Laut aktuellen Beobachtungen verlassen die südziehenden
Arten, insbesondere Reiher und Kraniche, Deutschland meist
erst bis Mitte November. In den letzten Jahren wurden bis Mit-
te Dezember noch vereinzelte Zugbewegungen registriert. Da-
mit besteht aktuell weiterhin ein relevantes Risiko für Kontak-
te zwischen Wild- und Hausgeflügel.
Schutz wirtschaftlich bedeutender Geflügelbetriebe:
Eine frühzeitige Aufstallungspflicht dient insbesondere dem
Schutz der größeren Bestände im Landkreis vor einem mögli-
chen Seucheneintrag und damit verbundenen Keulungsmaß-
nahmen.
Indirekte Indizien durch andere Schutzmaßnahmen:
Das derzeitige Verbot von Geflügelausstellungen (Lokal-
schauen) unterstreicht, dass das Risiko durch Wildvögel bun-
desweit als relevant eingeschätzt wird – dies spricht eben-
falls für eine lokale Aufstallungspflicht.

Die Behörde kann gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b und
Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d
der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 13 Absatz
3 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest Ausnah-
men von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungs-
pflicht für geschlossene Betriebe genehmigen, soweit
1. eine Aufstallung
a) wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht mög-
lich ist oder
b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,
2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf ande-
re Weise wirksam unterbunden wird, und
3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entge-
genstehen.

Aufgrund der beschriebenen örtlichen Risikofaktoren, des
Ausbruchs in einer Geflügelhaltung im Kreisgebiet, der aktu-
ellen Zugvogelaktivität und der Geflügeldichte im Kreis ist
eine Aufstallungspflicht gemäß § 13 Abs. 1 Geflügelpestver-
ordnung i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs.1 Nr. 11 Tiergesund-
heitsgesetz im gesamten Gebiet des Landkreises Südliche
Weinstraße und der Stadt Landau aus fachlicher Sicht gebo-
ten, um das Eintragsrisiko für die Geflügelpest zu minimieren
und wirtschaftliche Schäden zu verhindern. Das Risiko der In-
fizierung ist bei Freilandhaltungen deutlich höher als bei Be-
trieben mit Stallhaltung. Durch das Aufstallen von Geflügel
wird das Risiko einer Ansteckung mit der Vogelgrippe verrin-
gert.

Bei der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahme kam es
zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme geeignet, erforderlich
und angemessen und damit verhältnismäßig ist, um die Ge-
flügelpest zu bekämpfen.

Zu I.2.
Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen mit Ge-
flügel sind gem. § 4 Abs. 2 Viehverkehrsverordnung zu verbie-
ten, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung er-
forderlich ist. Hierfür wird auf die bereits oben aufgeführten
Gründe verwiesen. Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4
Tiergesundheitsgesetz, § 65 Geflügelpestverordnung kann
die zuständige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und
deren Bekämpfung Verfügungen über die Durchführung von
Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zusammenkommen,
erlassen. Das angeordnete Verbot ist erforderlich, da durch
den bei solchen Veranstaltungen gegebenen engen Kontakt
von Tieren ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko

besteht und dadurch eine Verschleppung von potentiell infi-
zierten Tieren möglich ist. Durch die mittlerweile deutlich dy-
namische Entwicklung der Seuchengefahr durch den Vogel-
zug, insbesondere der Kraniche über Rheinland-Pfalz, stellen
Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen mit Ge-
flügel ein hohes Risiko für die AI-Ausbreitung dar.
Das Zusammenkommen von Geflügel aus unterschiedlichen
Tierbeständen, die sich möglicherweise in der Inkubations-
zeit befinden, sowie der Personenverkehr, birgt die Gefahr,
dass es zu einer weiteren Verbreitung der Vogelgrippe kommt.
Durch das Verbot wird die Gefahr der Verschleppung durch
Kontakte zwischen den Tieren unterschiedlicher Herkunft und
mit Personen, die möglicherweise in Kontakt mit
Infektionsquellen gekommen sind, vermieden. Mit dem
Erlass dieser tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung
wird den Empfehlungen des FLI gefolgt.
Der Schutz der Tierbestände sowie die Einhaltung der gelten-
den tierseuchenrechtlichen Bestimmungen haben oberste
Priorität. Unter den gegebenen Umständen ist die Durchfüh-
rung solcher Veranstaltungen nicht vertretbar.
Die angeordnete Maßnahme ist demnach geeignet, erforder-
lich und zugleich verhältnismäßig, um dem Risiko der Ein-
schleppung und Weiterverbreitung der Geflügelpest wir-
kungsvoll entgegenzuwirken.

Zu I.3.
Gemäß § 26 Abs. 1 Viehverkehrsverordnung i.V.m. § 2 Abs.1
der Geflügelpestverordnung hat jeder der Hühner, Enten,
Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner,
Wachteln oder Laufvögel hält, dies der zuständigen Behörde
vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner
Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraus-
sichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Stand-
ortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, anzuzeigen. Die be-
hördliche Kenntnis aller Tierhalter sowie der von ihnen gehal-
tenen Tiere ist im Rahmen der Bekämpfung der Geflügelpest
notwendig.

Zu II.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung für die Aufstallung
von Geflügel sowie des Verbots von Ausstellungen u.Ä. erfolgt
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO i.V.m. § 37 TierGesG im öffent-
liche Interesse. Es hat hier eine Abwägung zwischen dem öf-
fentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung und dem
privaten Interesse der Anordnungsadressaten an einer auf-
schiebenden Wirkung eines Widerspruchs zu erfolgen.
Vorliegend handelt es sich bei der Geflügelpest um eine
hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche, deren
Ausbruch mit hohem wirtschaftlichen Schäden und weit-
reichenden Handelsrestriktionen einhergeht.
Um einer Einschleppung der hoch ansteckenden Vogelgrippe
in Geflügel bzw. Vogelbestände entgegen zu wirken müs-
sen die Maßnahmen sofort und ohne eine zeitliche Verzöge-
rung greifen. Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung
durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, würde die
Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder könnte eine be-
reits stattgefundene Verschleppung erst verspätet erkannt
werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tie-
ren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden so-
wie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche
Schäden zugefügt werden.
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung über-
wiegt das besondere öffentliche Interesse
daran, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die
erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchge-
führt werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz
hoher Rechtsgüter.
Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit
verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschät-
zen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wir-
kung als Folge eines
eingelegten Rechtsbehelfs.

Nach Abwägung des Für und Wider ist aus den vorgenannten
Gründen dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollzie-
hung dieser tierseuchenrechtliche Anordnung Vorrang zu ge-
währen, so dass die Anordnung des Sofortvollzugs erforder-
lich ist.
Aufgrund des Sofortvollzugs hat der Widerspruch bezüglich
der unter Ziffer I. Nr. 1 und Nr. 2. genannten Punkte keine auf-
schiebende Wirkung.

Allgemeine Hinweise
Anzeigepflicht:
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Vete-

rinäramt unverzüglich anzuzeigen.
(§ 4 TierGesG)
Ordnungswidrigkeiten:
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämp-
fung der Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ordnungswid-
rig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
30.000 Euro geahndet werden.
(§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau (Pfalz)
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3
a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 a Abs. 5
des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben
werden.

76829 Landau, den 11.11.2025
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

gez.
Dietmar Seefeldt
Landrat

Bekanntmachung Nr.: 53/2025
Anträge auf Teilbefreiung der Kanalgebühr bei Viehhaltung
und Pflanzenschutzspritzungen 2025

Entsprechend der Entgeltsatzung für die Abwasserbeseiti-
gung vom 01.02.1996, mit eingearbeiteter Änderung der Sat-
zung vom 02.12.1996, 18.02.1998 und 28.11.2001
§ 20, Abs. 4, werden bei Vorliegen nachstehender Vorausset-
zungen die Abwassergebühren 2024 entsprechend reduziert:
(1) Für die Viehhaltung sind bei der Bemessung der Abwasser-
gebühren je Großvieheinheit und Jahr auf Antrag 12 m³ abzu-
setzen.
Dabei gelten
1. 1 Pferd als 1,00
2. 1 Rind bei gemischtem Bestand als 0,66
3. 1 Rind bei reinem Milchviehbestand als 1,00
4. 1 Schwein bei gemischtem Bestand als 0,16
5. 1 Schwein bei reinem Zuchtschweinebestand als 0,33

Großvieheinheiten: maßgebend ist das am 04.12.2024 ge-
haltene Vieh.

(2) Für Pflanzenschutzspritzungen werden je vollen Hektar
entsprechend bewirtschafteter Fläche und Jahr auf Antrag ab-
gesetzt:
1. bei Weinbau

a) bei Schlauchspritzverfahren, 12 m³
b) bei Spritzverfahren, 8 m³
c) bei Sprühverfahren, 4 m³
2. bei Obstbau 8 m³
3. bei Gemüsebau 5 m³
4. bei Ackerbau 2 m³

(3) Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 entfallen, soweit
dabei für den Gebührenschuldner 35 m³ je Haushaltsangehö-
rigen und Jahr unterschritten werden.
Der Antrag ist schriftlich bei den Stadtwerken/Verbandsge-
meindewerken in Annweiler am Trifels, Saarlandstraße 13,
bis

spätestens 31. Januar 2026 (Ausschlussfrist)
einzureichen.

Anträge, welche nach dem 31. Januar 2026 eingehen, kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

Annweiler am Trifels, den 15.10.2025

Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr.: 54/2025
Die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels als Betrei-
ber einer Wasserversorgungsanlage im Sinne der Trinkwas-
serverordnung vom 20.06.2023 (TrinkwV), § 2 Nr. 2 Buchsta-
be a, sind verpflichtet, die Anschlussnehmer mindestens
jährlich bezüglich der Aufbereitungsstoffe und Desinfekti-
onsverfahren gem. § 45 Abs.3 Satz 1 der (TrinkwV) zu infor-
mieren. Des Weiteren ist gem. Wasch- und Reinigungsmittel-
gesetzes § 9 die Wasserhärte mitzuteilen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie auf unserer Internet Plattform unter
www.stadtwerke annweiler.de und in unserem Kundencen-
ter der Stadtwerke Annweiler, Saarlandstr. 13.
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1) Bei Ausfall der UV-Anlage erfolgt Umstellung auf
Dosierung mit Chlorbleichlauge.

Die aufgeführten Zusatzstoffe werden nach der Trinkwasser-
verordnung in zulässigen
Mengen eingesetzt.

Annweiler am Trifels, 15.10.2025

Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 61/2025
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
6. Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels gemeinsam mit der 5. Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses sowie der
6. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung (Wahlperiode
2024/2029)
Am Dienstag, 25.11.2025, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, die 6. Sitzung des Werkaus-
schusses gemeinsam mit der 5. Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses sowie der 6. Ortsbürgermeisterdienstbe-
sprechung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung:

Öffentlich:
1 Vorberatung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 und der
Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Abwasserversorgung und
Wasserversorgung sowie Regenerative Energien für das
Wirtschaftsjahr 2026 einschließlich Investitionspro-
gramm für die Jahre 2025-2029

76855 Annweiler am Trifels, 14. November 2025

Christian Burkhart
Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 62/2025
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
5. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gemeinsam mit
der 6. Sitzung des Werkausschusses sowie der 6. Ortsbürger-
meisterdienstbesprechung der Verbandsgemeinde Annwei-
ler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)

Am Dienstag, 25.11.2025, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, die 5. Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses gemeinsam mit der 6. Sitzung des Werk-
ausschusses sowie der 6. Ortsbürgermeisterdienstbespre-
chung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Vorberatung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 und der
Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Abwasserversorgung und
Wasserversorgung sowie Regenerative Energien für das
Wirtschaftsjahr 2026 einschließlich Investitionspro-
gramm für die Jahre 2025-2029

Fortführung der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses

2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94
Abs. 3 GemO

3 Vorberatung über die Neufassung der
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen
Straßen und in öffentlichen Anlagen der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels

4 Vorberatung und Fassung eines Empfehlungsbeschlusses
bzgl. Satzung über Kostenersatz und Gebührenerhebung
für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

5 Vorberatung Hauptsatzung der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels

6 Anfragen
7 Informationen
Nicht öffentlich:
8 Anfragen
9 Informationen

76855 Annweiler am Trifels, 14. November 2025

Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr.: 63/2025
Hinweis auf die Räum- und Streupflicht bei Schnee und Glatteis

Da um diese Jahreszeit mit winterlichen Verkehrsverhältnis-
sen gerechnet werden muss, weisen wir vorsorglich auf die
Räum- und Streupflicht hin.

In der Stadt Annweiler am Trifels sowie in allen Ortsgemein-
den innerhalb unserer Verbandsgemeinde ist lt. Satzung die
Räum- und Streupflicht bei bebauten oder unbebauten
Grundstücken, die durch eine öffentliche Straße erschlossen
werden oder an sie angrenzen, auf die Eigentümer und Besit-
zer dieser Grundstücke übertragen.

Die Reinigungspflicht umfasst die innerhalb der geschlossenen
Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.
Zum sachlichen Umfang der Reinigungspflicht gehören u. a.
- die Schneeräumung auf Verkehrsflächen (insbes. auf Fahr

bahnen und Gehwegen)
- das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der

besonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte
- das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße,

die der Entwässerung oder der Brandbekämpfung dienen,
von Unrat, Eis und Schnee oder den Wasserabfluss stören-
den Gegenstände. Hierzu zählt auch das Freihalten von
Hydranten.

Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch Loshacken zu
beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass
der Verkehr nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflä-
chenwasser nicht beeinträchtigt wird.
Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforder-
lichen Breite von 1,5 m von Schnee freizuhalten; soweit kein
Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m
Breite entlang der Grundstücksgrenze.
In der Zeit 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des
Schneefalls bzw. nach Ende der Glätte zu beseitigen. Nach
20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind
werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des
folgenden Tages zu beseitigen.

Das Bestreuen ist mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand,
Sägemehl, Granulat) herzustellen. Salz oder sonstige auftau-
enden Stoffe sind nur in Ausnahmefällen gestattet und sind
auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Stra-
ßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tag so zu streuen,
dass während der allgemeinen Verkehrszeiten auf den Geh-
wegen, Fußgängerüberwegen und besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht.

Im Übrigen wird auf die örtlichen Straßenreinigungssatzun-
gen verwiesen, die auf der Homepage der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels unter www.vg-annweiler.de hinterlegt
sind. Auf die haftungsrechtlichen Folgen bei Nichtbeachtung
wird hingewiesen.

Auch wenn manche Gemeinden einen sog. freiwilligen Win-
terdienst leisten, erfolgt der ausdrückliche Hinweis, dass die-
ser ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt und die auf
die Anlieger übertragenen Reinigungspflichten entsprechend
den Straßenreinigungssatzungen weiter gelten.

Annweiler am Trifels, 17.11.2025

Christian Burkhart, Bürgermeister

Annweiler
am Trifels

Öffentliche Bekanntgabe nach § 5
StromGVV zur Preissenkung in den
bestehenden Tarifen für den Strombezug in
der Grund- und Ersatzversorgung
in der Stadt Annweiler am Trifels mit den
Stadtteilen sowie den Ortsgemeinden Gos-
sersweiler-Stein und Wernersberg:

Preisänderung zum 01.01.2026

Die angegebenen Strompreise beinhalten: Energiepreis,
Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgabe,
KWKG Umlage, Umlage für besondere Netznutzung, Offshore-
Netzumlage, je nach Angabe den Messstellenbetriebs sowie
die Verwaltungs- und Vertriebskosten.
1 Die Bruttopreise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden Höhe (derzeit 19 %).
2T = Hochtarif (Tagstrom) / N = Niedertarif (Nachtstrom)

Aufgrund der Preisänderung hat der Kunde das Recht, seinen
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen

Stadtwerke Annweiler am Trifels
Saarlandstraße 13 Tel: 06346 3009-0
76855 Annweiler am Trifels Fax: 06346 3009-40
info@stadtwerke-annweiler.de www.stadtwerke-annweiler.de

Bekanntmachung Nr. 41/2025
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Die Stadtwerke Annweiler am Trifels als Betreiber einer Was-
serversorgungsanlage im Sinne der Trinkwasserverordnung
vom 20.06.2023 (TrinkwV), § 2 Nr. 2 Buchstabe a, sind ver-
pflichtet, die Anschlussnehmer mindestens jährlich bezüg-
lich der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
gem. § 45 Abs.3 Satz 1 der (TrinkwV) zu informieren. Des Wei-
teren ist gem. Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes § 9 die
Wasserhärte mitzuteilen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internet Platt-
form unter www.stadtwerke-annweiler.de und in unserem
Kundencenter der Stadtwerke Annweiler, Saarlandstr. 13.
Das Wasserversorgungsgebiet der Stadt Annweiler umfasst:
Stadtgebiet Annweiler mit den Stadtteilen Bindersbach, Grä-
fenhausen, Queichhambach und Sarnstall.

Aufbereitungsstoffe: Quarzkies StützschichtCalciumcarbonat Entsäuerung
Dolomit, halbgebrannt Entsäuerung

Desinfektionsverfahren: Bestrahlung durch UV Licht im Be-
reich von 240-290 nm1)
Wasserhärte: 0,51 mmol/l dies entspricht 2,9°dH

1) Bei Ausfall der UV-Anlage erfolgt Umstellung auf Dosierung
mit Chlorbleichlauge
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Die aufgeführten Zusatzstoffe werden nach der Trinkwasser-
verordnung in zulässiger Menge eingesetzt.

Annweiler am Trifels, den 15.10.2025

Carmen Winter, Stadtbürgermeisterin

Dernbach

Bekanntmachung Nr. 18/2025
der Ortsgemeinde Dernbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

9. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Dern-
bach (Wahlperiode 2024/2029)

Am Dienstag, 25.11.2025, um 19:30 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach, die 9. Sit-
zung des Ortsgemeinderates mit folgenderTagesordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:

1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem.

§ 94 Abs. 3 GemO
3 Barrierefreie Bushaltestelle
4 Bauangelegenheiten
5 Zuwendung „Dorfbudget 2025“
6 Kerwe
7 Beratung und Beschlussfassung über die Altmöbelent-

sorgung „Dernbacher Haus“
8 Auftragsvergaben
9 Informationen
9.1 Informationen zu Kita- und Grundschulangelegenheiten
9.2 Informationen zur Kerwe 2026
9.3 Weitere Informationen

Nicht öffentlich:
10 Pachtangelegenheiten
11 Zuschussangelegenheiten
12 Grundstücksangelegenheiten
13 Informationen

76857 Dernbach, 14. November 2025

Bernhard Dietrich, Ortsbürgermeister

Gossersweiler-
Stein

Öffentliche Bekanntgabe
nach §5 Strom GVV zur Preissenkung in den be-
stehenden Tarifen für den Strombezug in der Grund- und Er-
satzversorgung in der Stadt Annweiler am Trifels mit den
Stadtteilen sowie den den Ortsgemeinden Gossersweiler-
Stein und Wernersberg:

Preisänderung zum 01.01.2026

Die angegebenen Strompreise beinhalten: Energiepreis,
Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgabe,
KWKG Umlage, Umlage für besondere Netznutzung, Offshore-
Netzumlage, je nach Angabe den Messstellenbetriebs sowie
die Verwaltungs- und Vertriebskosten.
1 Die Bruttopreise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden Höhe (derzeit 19 %).
2T = Hochtarif (Tagstrom) / N = Niedertarif (Nachtstrom)

Aufgrund der Preisänderung hat der Kunde das Recht, seinen
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen

Stadtwerke Annweiler am Trifels
Saarlandstraße 13 Tel: 06346 3009-0
76855 Annweiler am Trifels Fax: 06346 3009-40
info@stadtwerke-annweiler.de www.stadtwerke-annweiler.de

Ramberg

Bekanntmachung Nr. 14/2025
der Ortsgemeinde Ramberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Ram-
berg (Wahlperiode 2024/2029)

Am Montag, 24.11.2025, um 19:00 Uhr, findet in der Ram-
burghalle, Hauptstraße 20, 76857 Ramberg, die 8. Sitzung
des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:

1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
3 Information über Sachstand Entwurfsplanung

Barrierefreie Bushaltestelle
4 Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Erteilung

der Entlastung gem. § 114 GemO
5 Information zum Stand Bebauungsplanverfahren „Neue

Mitte“ bzgl. der eingegangenen Stellungnahmen
6 Bauangelegenheiten
6.1 Beratung und Beschlussfassung bzgl. Bauantrag Plan

Nr. 390/5
6.2 Beratung und Beschlussfassung bzgl. Bauantrag Plan

Nr. 2653/11

6.3 Weitere Bauangelegenheiten
7 Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme

der gesamten Trägerschaft für die Kita Ramberg durch
die Ortsgemeinde

8 Beratung und Beschlussfassung über eine Stellungnah-
me zur Integration der Grundschule Ramberg/Eußerthal-
in die Grundschule Albersweiler

9 Auftragsvergaben
9.1 Beratung und Beschlussfassung über die Instandset-

zung der Kirchturmuhr
9.2 Weitere Auftragsvergaben

10 Informationen der Ortsbürgermeisterin
Nicht öffentlich:
11 Zuschussangelegenheiten
12 Grundstücksangelegenheiten
13 Informationen der Ortsbürgermeisterin

76857 Ramberg, 17. November 2025

Marina Fess, Ortsbürgermeisterin

Wernersberg

Öffentliche Bekanntgabe
nach §5 Strom GVV zur Preissenkung in den bestehenden Tari-
fen für den Strombezug in der Grund- und Ersatzversorgung in
der Stadt Annweiler am Trifels mit den Stadtteilen sowie den
den Ortsgemeinden Gossersweiler-Stein und Wernersberg:

Preisänderung zum 01.01.2026

Die angegebenen Strompreise beinhalten: Energiepreis,
Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgabe,
KWKG Umlage, Umlage für besondere Netznutzung, Offshore-
Netzumlage, je nach Angabe den Messstellenbetriebs sowie
die Verwaltungs- und Vertriebskosten.
1 Die Bruttopreise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden Höhe (derzeit 19 %).
2T = Hochtarif (Tagstrom) / N = Niedertarif (Nachtstrom)

Aufgrund der Preisänderung hat der Kunde das Recht, seinen
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen

Stadtwerke Annweiler am Trifels
Saarlandstraße 13 Tel: 06346 3009-0
76855 Annweiler am Trifels Fax: 06346 3009-40
info@stadtwerke-annweiler.de www.stadtwerke-annweiler.de
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Elektrizitätsversorgung 0 63 46/30 09 - 16
Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 0 63 46/30 09 - 17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Gasversorgung 0 63 41/2 89 - 1 92
Stadt Annweiler am Trifels und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 0 63 46 / 30 09-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels sind wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 0 63 46 / 30 09-0

Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110
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